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Chronik

Zweisprachiges Gymnasium
auch im Kanton St. Gallen

An den Kantonsschulen in St. Gallen,

Heerbrugg und Wil kann das Gymnasium

vom übernächsten Schuljahr an
versuchsweise zweisprachig absolviert werden.

Etwa ein Viertel der Fächer wird auf
Englisch unterrichtet werden.

Lesekick für Klassen

mit Fremdsprachigen

Das neue Volksschulgesetz des Kantons
Zürich sieht für Schulen mit einem
hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern

eine besondere Unterstützung vor. Den

ersten Schritt hat der kantonale
Lehrmittelverlag gemacht mit der ersten

deutschsprachigen Publikation zur
Leseförderung in multikulturellen Klassen.

Das Buch, das sich auf die neuesten
Erkenntnisse der Forschung stützt, trägt
den Titel «Leseknick - Lesekick» und
liefert Ideen zur Leseförderung schlecht

lesender und fremdsprachiger Kinder
und Jugendlicher.
(www.lehrmittelverlag.com)

Und immer wieder:
die neue Rechtschreibung...

Nachdem die neuen Rechtschreibregeln
Anfang August dieses Jahres definitiv in

Kraft getreten sind, befasst sich der Rat

für deutsche Rechtschreibung mit deren

Änderung. (Das tönt ein wenig paradox,

entspricht jedoch der Realität.)

Bei der umstrittenen Getrennt- und

Zusammenschreibung soll die Berücksichtigung

nicht nur formaler, sondern auch

semantischer Kriterien zu einer sinnvolleren

Regelung führen, als sie noch die

Reformkommission vorsah. Auch die

Abtrennung von Einzelbuchstaben am

Zeilenende soll zurückgenommen werden;

von der Reform bisher ermöglichte
Silbentrennungen wie Julia-bend oder
E-sel wären dann nicht mehr möglich.
Auch die Wiedereinführung des

obligatorischen Kommas bei erweiterten
Infinitiven wird ins Auge gefasst.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung,
der aus 18 Mitgliedern aus Deutschland,

jeweils 9 Mitgliedern aus Österreich und

der Schweiz sowie je einem Mitglied aus

Südtirol und Liechtenstein besteht, hat

allerdings nur beratende Funktion.
Entschieden wird schliesslich von Politikern,
insbesondere der deutschen
Kultusministerkonferenz (KMK).

Das Institut für Deutsche Sprache stellt

übrigens seit kurzem unter der Adresse

http://www.ids-mannheim.de/reform/
aenderungen.pdf eine «Wörterliste der

geänderten Schreibungen» zur Verfügung,

die über Schreibungen informiert,
die ab dem 1 August weiterhin als Fehler

in den Schulen angerechnet werden.

Derweil ist der prinzipielle Widerstand

gegen die Rechtschreibreform noch

keineswegs erlahmt und treibt manchmal
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recht krause Blüten. So hat sich zum
Beispiel in der «Deutschen Sprachwelt» ein
Mainzer Studienrat und Altphilologe
zur dramatischen Äusserung verstiegen:
«Wir gestehen durch die Rechtschreibreform

ein, dass wir uns von unserem
nationalen geistigen Erbe loskoppeln.»

Sogar die Gericht werden in Sachen neuer

Rechtschreibung bemüht. Das

Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich

mit der Klage einer Schülerin aus Oldenburg

befassen müssen, die weiterhin
alte Schreibweisen verwenden will,
ohne sie in Klassenarbeiten als Fehler

angestrichen zu bekommen. Das Gericht
hat ihr, zumindest vorläufig, Recht gegeben:

Es sei gegenwärtig tatsächlich nicht
klar erkennbar, welches der Stand der
Reform sei; Auswirkungen dieses
Entscheids auf andere Schüler - als

Präzedenzfall - hat das Gericht jedoch explizit
wegbedungen.

Rechtschreib-Varianten neu auch im

Französischen

Die Academie francaise im Verein mit
den entsprechenden Instanzen hat relativ

bescheidene Änderungen der französischen

Rechtschreibung vorgeschlagen.
Sie betreffen vor allem die Verwendung
des Bindestrichs und einige besondere
Fälle der Akzentsetzung, der
Doppelkonsonanz und des Plurals.

Für die Schweiz haben diese Vorschläge
aus Frankreich keine Verbindlichkeit.
Die Eidgenössische Bildungsdirektorenkonferenz

lässt sie jedoch immerhin als

Varianten gelten, die gleichberechtigt
sind: «aucun eleve doit etre sanction-
ne pour avoir utilise l'une ou l'autre
Variante.»

Nf.
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